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Gemeinde Hainewalde 

Gemeinderat 
 

Vorlage für die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hainewalde am 20.04.2026 
 

 

Vorlage Nr.: 07/04/2026 

        
Bearbeiter: Tino Sauermann   Markus Hummel 

 SGL Hoch- und Tiefbau  Amtsleiter Bauverwaltung 

 

 

Einreicher: Karsten Koroschetz 

 Bürgermeister 

 

 

Beschlussvorlage:  Vergabe von Bauleistungen 

 BW 13 – Weg Siedemühlgraben 

Instandsetzung Flügelmauerwerke stromabwärts 

 

Gesetzliche Grundlagen: VOB, SächsGemO, SächsVergabeG  

Bereits gefasste Beschlüsse: keine 

Aufzuhebende Beschlüsse: keine 

Vorberatung:  keine 

 

Begründung: 

Bereits seit einigen Jahren wird der Zustand der Flügelmauerwerke am Bauwerk 13 mit großer Sorge 

betrachtet. Durch massive Ausspülungen im Sockelbereich beider stromabwärts gelagerter Flügel-

mauerwerke kommt es vermehrt zu Fehlstellen im Kolkschutz und bereits zu einem Komplettabriss eines 

ca. 2 x 2 m großen Teilstückes. Nunmehr wird die Instandsetzung jener Schadastellen zwingend 

erforderlich. Hierbei soll das abgerissene Teilbauwerk entfernt, an jener Stelle der Hang durch Wasser-

bausteine im Betonbett gesichert und der Kolkschutz durch Unterfütterung der Mauerwerke ergänzt 

werden. Weiterhin wird eine temporäre Grabenverrohrung zur Durchführung der Maßnahme erforderlich. 

 

Im Doppelhaushalt 2025/2026 wurden im Rahmen der allgemeinen Straßen- und Bauwerksunterhaltung 

bereits Mittel für eine Instandsetzung der Flügelmauerwerke der Brücke eingeplant. Da sich die Förder-

kulisse aktuell als sehr schwierig darstellt, eine Instandsetzung jedoch zwingend erforderlich und im 

Sinne potentieller Starkregen- und Hochwasserereignisse essentiell zur Vorbeugung weiterer 

Schädigungen ist, muss die Gemeinde Hainewalde die Instandsetzung des Belages vollständig aus 

Eigenmitteln finanzieren. 

 

Auf Grund des zu erwartenden Leistungsumfanges von < 10.000 € netto wurde das vereinfachte 

Vergabeverfahren der Freihändigen Vergaben gem. § 3 Nr. 3 i. V. m. § 3a Abs. 3 Satz 2 VOB/A i. V. m.  

§ 4 Abs. 1 Satz 2 SächsVergabeG durchgeführt und 5 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 

Zwei Bieter haben form- und fristgerecht ein Angebot abgegeben: 

 

 

Auf Grund der Kleinteiligkeit der Leistungen ist die gegebene hohe Abweichung zwischen den beiden 

Bietern nicht ungewöhnlich. Die Auskömmlichkeit der kalkulierten Preise wurde durch den wirtschaft-

lichsten Bieter bestätigt. 

Ang.-Nr. Bieter Angebotssummen in € brutto 

1 Bau GmbH Franke, Hainewalde 15.437,93 € 

2 OSTEG mbH, Zittau 6.724,24 € 
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Nach Prüfung und Wertung der Angebote sowie entsprechend der Dokumentation im Vergabevermerk 

wird daher vorgeschlagen, den Zuschlag auf das Angebot Nr. 2 der Firma OSTEG mbH aus Zittau zu 

erteilen. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich. 

 

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 2025/2026 (doppische Zuordnung): 

 

veranschlagt unter Produkt: 541000 (Einnahmen) 422110 (Ausgaben) 

Gemeindestraßen keine 6.724,24 € 

 

 

Beschlussvorschlag:  07/04/2026 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hainewalde beschließt die Vergabe  

der Bauleistungen „BW 13 – Weg Siedemühlgraben, Instandsetzung 

Flügelmauerwerke stromabwärts“ an die Firma OSTEG mbH aus 

Zittau zum Angebotspreis von 6.724,24 € brutto. 

  

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates Hainewalde zzgl. Bürgermeister: 12 + 1 

Anwesend  :   

Ja-Stimmen  :   

Nein-Stimmen  :   

Stimmenthaltung :   

 

Auf Grund des § 29 SächsGemO haben folgende Gemeinderäte an der Beratung / Abstimmung nicht 

teilgenommen: 

  

  

Hainewalde, 20.04.2026  

 

 

Karsten Koroschetz - Siegel - 

Bürgermeister 


